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Bekanntgabe der Beschlüsse und der Ergebnisse aus der Sitzung 
des Verwaltungsausschusses vom 17. Oktober 2022 

- Vorsitz Oberbürgermeister Mergel - 
 
 
 

Öffentlich 
 
 

- 48 - 
 

Beschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen 20 (HLF 20) 
(Drucks. 253) 

 
 

Beschluss (einstimmig): 
 

Die Vergabe der Aufträge zur Lieferung von zwei HLF 20 an folgende Firmen wird  
genehmigt: 
 
- Los 1 (Fahrgestell und Aufbau): Firma Wiss GmbH & Co. KG, Herbolzheim 
- Los 2 (Beladung): Firma Albert Ziegler GmbH, Giengen 
 
 
 

- 49 - 
 

Ausgleich der Budgeteinheiten Hilfen für Flüchtlinge, Sonstige Flüchtlings- 
aufwendungen und Hilfe zur Erziehung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 

-Nachträgliche überplanmäßige Mittelbereitstellungen- 
(Drucks. 276) 

 
 

Beschluss (einstimmig): 
 

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Teilhaushalt 50  
(Soziales) in der Budgeteinheit UD_50_109 (Hilfen für Flüchtlinge) in Höhe von 
728.400 EUR. 

 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaushalt 90 (Allgemeine Finanzwirt-
schaft) in der Budgeteinheit UD_90_002 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) 
in Höhe von 728.400 EUR. 

 
2. Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Teilhaushalt 50  

(Soziales) in der Budgeteinheit UD_50_002 (Sonstige Flüchtlingsaufwendungen) in 
Höhe von 1.013.500 EUR. 
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Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaushalt 90 (Allgemeine Finanzwirt-
schaft) in der Budgeteinheit UD_90_002 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) 
in Höhe von 1.013.500 EUR. 

 
3. Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Teilhaushalt 51  

(Jugend) in der Budgeteinheit UD_51_102 (Hilfen zur Erziehung §§ 27 - 35 SGB 
VIII) in Höhe von 1.065.300 EUR. 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaushalt 90 (Allgemeine Finanzwirt-
schaft) in der Budgeteinheit UD_90_002 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) 
in Höhe von 1.065.300 EUR. 
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Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung 
-Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung einer  

Halbtagskindergartengruppe sowie Betriebskostenzuschuss- 
(Drucks. 279) 

 
 

Beschluss (einstimmig): 
 

1. Die Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung erhält für die Einrichtung einer neuen Halbtagskin-
dergartengruppe einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 EUR. 

 
2. Der Träger Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung erhält eine Betriebskostenförderung im 

Rahmen der Fachpersonalkostenförderung gemäß den Richtlinien der Stadt Heil-
bronn über die Förderung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen. Die voraus-
sichtliche anteilige Förderung ab September für das Jahr 2022 beträgt circa 
34.500 EUR. Ab dem Jahr 2023 beträgt die Förderung voraussichtlich jährlich rund 
103.400 EUR. Die städtische Betriebskostenförderung erfolgt auf der Grundlage 
des aktuell bestehenden Kindergartenvertrags. 

 
Die Zuschussgewährung erfolgt vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Bereitstel-
lung der Mittel. 

 
3. Die Zweckbindung der im Haushalt 2021/2022 eingestellten Mittel in Höhe von 

184.000 EUR für den Neubau des Süd-Kindergartens der evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde Heilbronn wird in Höhe von 10.000 EUR aufgehoben. Die Mittel 
werden zur Deckung des Mehrbedarfs der Einrichtung der neuen Halbtagskinder-
gartengruppe „lila“ genutzt. 
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Kindertageseinrichtungen Riedstraße 15 und Stadtzwerge am Innovationspark 
-Weitere Investitionskostenzuschüsse- 

(Drucks. 310) 
 
 

Ergebnis: 
 

Die Entscheidung über die Gemeinderatsdrucksache Nr. 310 wird zurückgestellt. 
 


	Öffentlich

